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Dr. Theo Prinzing

Vorsitzender Richter am o
Oberlandesgericht Stuttgart 19, 6. 1975

ALY

{

Dienstliche Aullerung zum
Ablehnungsgesuch der
Angeklagten Ensslin vom

18./19. 6. 1975

I) Zu den Ablehnungsgrinden im Zusammenhang mit dem Tode des

® Untersuchungsgefangenen Meins.

1. Mit Eingang der Anklage am 2. 10. 74 erhielt der Senat

die Haftzustuandigkeit.

Ich habe am BeschluB vom 14. 10. 74 (bvetr.Antrag auf Zu-
lassung benannter Arzte des Vertrauéns) mitgewirkt. An
weiteren Meins betreffenden richterlichen Mafllnahmen wor
ich bis zu seinem Tode (9. 11. 75) nicht mehr bteteiligt,
da ich nach Eingang des Ablehnungsgesuchs der Verteidi-
gung von 15. 10. 74 in der Zeit vom 17. 10. - 6. 11. 74
an jeder Tatigkeit im Verfahren gehindert wa

Soweit im Ablehnungsgesuch eine Darstellung gegeben wird,
als hidtte ich am Beschlufl vom 22. 10. 74 (betr. Schlauch
flir kinstliche Ern&hrung) sowie an den die Verlegung der
Angeklagten Baader und Meins betreffenden Entscheidungen
des Senats mitgewirkt, ist diese falsch.

Das Ablehnungsgesuch unterstellt mir, mein richterliches
Tun sei im Falle Meins von Direktiven der Staatsschutz-
behorden bestimmt worden. Das ist eine haltlose Behaup-
tung. Solche Dircktiven kenne ich nicht. Die auf Seite

37 des Antrapgs angeflhrte Hausmitteilung vom 2. 8. 73
(vetr. Ausfﬁhrun"cﬁ von Untersuchungsgefangenen) ist mir
unbekannt. Mit der Sicherungsgruppe in Bonn habe ich noch
nie Kontakt gehabt. Die Beteilipung der Bundesanwaltschaft



bei Gerichtsentscheidungen beschrankte sich auf ihr
Recht, Antrige zu stellen und Stellung zu nehmen. Alle
Entscheidungen sind ohne EinfluB von auBlen zustande ge-

kommen.

Der Versuch, die Besorgnis der Befangenheit mit meiner
angeblichen Verantwortlichkeit am Tode des Untersuchungs-
gefangenen Meins zu begrinden, stiitzt sich auf eine ten-
denzidose Verkniipfung der Fakten, auf unrichtige Unter-
stellungen und SchlufBlfolgerungen, die zu qualifizieren

ich mir versage.

Richtig ist, daB Meins aus Solidaritidt an einem bewullt
inszenierten Hungerstreik teilgenommen hat, als der
Senat fir ihn zustandig wurde.

Die Anordnung der kinstlichen Erndhrung war schon vom
Untersuchungsrichter vor Abschlufl der Voruntersuchung ge-
troffen worden.

Art und Veise der arztlichen Versorgung eines Unter-
suchungshiftlings - dazu zihlt auch die kinstliche Er-
nahrung - bleibt in aller Regel der sachkundigen Beur-
teilung des Arztes ilberlassen und unterliegt als Voll-
zugsangelegenheit nicht der richterlichen Aufsicht.

Der Anstaltsarzt war von seiner Dienstaufsichtsbehdrde
angewiesen, bei einem Rickgang des Gesundheitszustandes
Meins, der AnlaB zur Besorgnis sein konnte, dem Haft-
richter, also dem Senat, und dem Justizministerium in
Mainz Mitteilung zu machen. Tatsichlich ist keine solche
Mitteilung dem Senat zugegangen.

Auch sind mir - und soweit ich weill, auch dem Senat wah-
rend der Zeit meiner Verhinderung; - keine Klagen oder
Beschwerden iliber eine unzureichende kilinstliche Ernzhrung

des Untersuchungsgefangenen « : ~ bekannt ge-
worden. (Es wurde von einem Vertcidiger nur die unzu-
treffende Befilirchtung eines moglichen Wasserentzugs ge-
AuBert.)

Die Darstellung im Ablehnungsgesuch, die den Eindruck ver-
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mittelt, als habe die Verteidigung frihzeitig und mehr-
fach auf eine spezielle Gefahrdung des Untersuchungs-
gefangenen lMeins durch Unterernahrung hingewiesen, ist '
unrichtig. (Beanstandet wurde lediglich durch Mittei-
lung ciner Strafanzeige gegen den Anstaltsarzt die Be-
handlunc bei der kiinstlichen Ernithrung.) Der Senat hatte
nach den iémvermittelten Kenntnissen keinen Anlafl, wégen
der Menge oder Zusammensetzung der kiinstlich zugefiihrten
Nahrung einzugreifen. Ich wdre, wie schon ausgefiihrt,

in der Zeit vom 1§. 10. - 6. 11. 74 - also in der fiir
den Tod Meins' mutmafBlich entscheidenden Zeit - ohnehin
von allen richterlichen Handlungen ausgeschlossen ge-
WS o ok cyme ”mﬁmm

leﬁangeordnete Verlegung Meins' nach Stammheim stand,
soweit ich informiert bin, in keinem Zusammenhang mit
medizinischen Uberlegungen.

Dass der Gesuncheitszustand Meins' zu akuter Besorgnis
Anlafl gebe, erfuhr ich erstmnls telefonisch von Dr. Croissan
am 9. 1. 74 gegen 13.00 Uhr. Nach degy teilwelse gro-

. ZUver
tesken Behauptungen, die Dr. Croissant -zwe+ im Zusaomen-

3
ct

hang nit dem Hungerstreik in Schreiben an die Gerichte

und in der Offentlichkeit aufgestellt hatte, war ich zu-
nachst skeptisch. Allein daraus - und wohl auch sus sei-
nem Vorwurf, dal er Mihe gehabt hiatte, mich telefonisch

zu erreichen - erklidrt es sich, dall ich ihm sinngemal}
sagte, nach finf mit der Yrozellvorbereitung ausgefullten
Arbeitstagen wirde ich davon am Wochenende gern verschont
bleiben. (Selbstverstindlich hitte ich, wire mir der Ernst
der Lage bekannt oder zumindest sofort glaubhaft gewesen,
keine solche Aullerung gemacht. Sie verridt nur meine Skepsis
und bestatigt domit auch, dafll ich - wie der ganze Senat -
hinsichtlich des Zustands Meins' bis dahin vollig guten
Glaubens war. Die Unterstellung, ich huatte meine Ruhe am
Wochenende fiur wichtiger als die Sorge 7’!4( das Leben eines
Gefangenen w%fhﬂltcn, ist mit nichts gerechtliertigt.) Zu-
dem sah ich die Verantwortlichkeit fiir diese mich vollig

iberaschende, von mir immer noch skeptisch beurtecilte Ent-

~wicklung weitgehend bei denen, die den Hungers trcik insze~

P8
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nierten , und dies machte ich Dr. Croissant auch recht
deutlich.(Dr. Croissant wiinschte von mir liberdies nur,
daB ich Herrn Haag Zugang zu Meins verschaffen sollte.
Von der Zuziehung eines Arztes war bei diesem Telefon-
gesprach nicht die Rede. Ich kann das deshalb sagen,
weil ich Dr. Croissant vorhiclt, was denn ein Rechtsan-
walt bei Meins' solle - wenn seine (Dr.Croissant*s)
Schilderung wirklich zutriffe, so sei ein Arzt, kein
Anwalt, n6tig.>

Trotz dieser dargestellten Skepsis rief ich dann in -
Wittlich an und erfuhr, dafB Herr Haag inzwischen seinen
Besuch abstatte. Auf meinen Hinweis, Dr. Croissant habe
mir den Zustand von Meins sehr schlimm dargestellt,
wurde mir sinngemiB gesagt, das treffe nicht zu; Meins
sei zwar vom Hungern geséﬂwécht, akuter Anlafl zur Be-
sorgnis sei jedoch nicht gegeben. (Dass diese lMeinung
in Wittlich tatsidchlich verbreitet war, wird dadurch
belegt, daB man trotz der Anweisung, mogliche bedroh-
liche Entwicklungen zu melden, tatsidchlich keine liel-
dung fiir erforderlich hielt.)

Nachdem die Mitteilung iber den bedrohlichen Zustand lleins'
vollig unvermittelt gekommen war und Dramatisierungen in
der Darstellungsweise von Herrn Dr. Croissant nichts Un-
gewohntes waren, konnte ich mich auf die direkte Auskunflt
aus Wittlich verlassen;(dies um so mehr, als ja Dr.Croissant
auffilligerweise keinen Arzt, sondern nur den Besuch von
Herrn Haag vermittelt haben wollte.)

Das mir um 19.00 Uhr dieses Tages ubergebene - im Antrag
auf Seite 31/32 zit. - Schreiben, in dem mir wahrheits-
widrig die Verantwortung fiir die Folgen des Hungerstreiks
zugeschoben wurdey, kam zu spét. Hilfe war nicht mehr mog-
lich. Beil sofortigem Anruf in Wittlich erfuhr ich, dass
Meins schon seit % Stumden tot war.

Die Staatsanwaltschaft Trier hat den hier mehrfach zitierten,
in einer Anzeipe niedergelegten Mordvorwurf des Rechtsanwalts
von Plottnitz gepgen mich (und Andere) schon im lMédrz dieses
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Jahres als einen jeder Grundlage entbehrenden, schlecht-
hin haltlosen und abw@gigen Vorwurf charakterisiert. Das
entnehme ich einem Fernschreiben des Generalstaatsanwalts
in Koblenz vom 3. 3. 75 an das Justizministerium in Maingz
und den Stuttgarter Generalstaatsanwalt. In diesem Schrei-
ben, das auch in der Presse teilweise veroffentlicht .
wordaﬂqwird zugleich die Ermittlung gegen Herrn von Plottnitz
wegen falscher Anschuldigung angekiindigt.

Ferner wird darin die Todesursache bendﬁgﬁﬁd%ochgradige;
Auszehrung, die einipe Stunden vor seinem/Tod zu einer
iiberraschenden und schnell fortschreitenden Krise (soge-

nannte Fermententgleisung) geflihrt habe. Auch daraus er-
hellt, dall man in Wittlich selbst von der Entwicklung uUber-
rascht wurde, was zugleich erklidrt, warum der Senat nicht
friher unterrichtet worden ist.

Ich trage keine Verantwortung am Tode Meins MutmaBungen,
daB irgendeine Stelle Interesse am "Verhungern-lassen"
Meins' gezeigt und daB ich mich dem gebeugt haben konnte,

iy
sind so absurd, dafl ich darad?tpingehen mochte.

Mit dem jetzt wieder zitierten Material ist es gelungen,

gegen mich u.a. eine Hetze wegen angeblichen Mordes zu ent-
fachen. Soweit mit dieser Hetze auch auf den Vollzugsdienst
gezielt wurde, entsprach es rechtlichen Erfordernissen, solche
den Angeklagten zugesandten Druckerzeugnisse bei der Post-

zensur anzuhalten.

II) Zu den im Zusammenhang mit meiner Ernennung zum Senatsvor-

sitzenden geltend gemachten Ablehnungsgriinden.

1.

Am 26. 9. 7% wurde die Stelle eines Vorsitzenden Richters

am Oberlandesgericht Stuttgart ausgeschrieben. Es war ali-
gemein bekannt, dall es s¥eh um den Vorsitz in eincn Straf-
senat ging. Zur Zeit der. Ausschreibung war ich in Urlaub.
Nach der Riickkehr besuchte ich die Vorsitzende Richterin

Dr. Schliiter beim Landgericht Stuttgart, die am 1. 7. 73

den zuvor von nir inncgehﬂbten Vorsitz in der III. Jugend-
strafkammer Ubernommen hatte; ich selbst war ab dem gleichen
Zeitpunkt Vorsitzender einer Wirtschaftsstraflammer. Frau

. Dr. Schliiter frug mich beildufig, ob ich mich schon um

~die ausgeschricbene Stelle beworben hitte, wie zahlreiche
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Dr.Prinzing Stuttgart, den 3. Juli 1975

Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht

Dienstliche Ausserung zum Ablehnungsgesuch

des Angeklagten Raspe vom 3. 7. 1975 ‘e

I 1. Meine dienstliche Erkldrung vom 19. 6. 1975 halte ich
in allen Punkten aufrecht.
Iﬁ Ablehnungsgesuch ist auf Seite 1 meine Darstellung
zum Inhalt des:Telefongespréchs mit dem Vollzugs-
bédiensteten Hower richtig wiedergegeben. In meiner
Erinnerung verblieb nach dem Telefongesprich der all-
gemeine Eindruck, mir sei mitgeteilt worden, dass Meins
vom Hungern geschwédcht sei. Die auf Seite 3 des Hélehnungs—
antrages wiedergegebene Aussage des Zeugen Hower frischt
meine Erinnerung auf: Es ging, wie auch die Zeugenaussage
bestétigt/nach dem Willen von Dr. Croissant nur um die
Zulassung eines Besu:hs des RA. Haag bei Meins. Das
enspricht miner Erinnerung, das Dr. Croissants telefonische
Bitte allein darauf hinzielte(vgl. Seite 4 der dientl.
Kusserung vom 19. 6. 1975)., Ich habe meinen Gesprichs-
part-ner dann auf die Ausfilhrungen Dr. Croissants zum
Zustand Meins' hingewiesen. Er erwiderte - ohne dass ich
mich flir jedes einzelene Wort, wohl aber fir Ton und Gesamt-
inhalt verblirgen kann:>"Ach wo, Meins ist ja am Vortag
noch herumgelaufen"., Er sei vom Hungern zwar geschwidcht,
es stehe aber keineswegs schlimm um ihn. Jetzt habe man ihn
einfach in das Besuchszimmer gétragen, well er sich geweigert’
habe, seine Zelle zu verlassen(mdglicherweise kdénnte es auch
8o gelautet haben: Weil Meins - sinpgemidss:grundlos - bé—

haupte, die Zelle nicht mehr verlassen zu kﬁnnen)



Dieé in Verbindung mit der Tatsache, dass ich erstmalig
von dem schlechten Zustand Meins' - fiir mich in dieser
Situation zundchst eine Behauptung - erfahren, dassDr.
Croissant nur auf einen‘Anwaltsbesuch gedrangt und“;ézzrﬁ'
sonst scho /’;ématisiert hatte,und dass ich nun éinen
Anwalt (Haag) bei Meins wusste, war der Anlass fir mich,
zﬁ erkldren, dass damit die von mir erbetene Aufgabe -

die Vermittlunﬁ des Anwaltsbesuches - erledigt séi.

Ich bat noch darum, Herrn.Haag auszurichten, er moge

Herrn Dr. Croissant verstdndigen, dass ich dessen Bitte

- Vermittlung eines Anwaltsbesuches - als erledigt ansehex
Zur Sicherheit rief ich dann noch von mir aus im Biro

Dr. Croissant an, um dies mitzufoilen, konnte dort aber nur
eine Blirokraft erreichen.(;ch meine sie dahih unterrichtet

zu haben, sie mOge Dr. Croissant ausrichten, es sei alles

in Ordnung, der Besuch finde statti)

Dieser Ablauf zeigt, was ich hiermit nochmals betone,

dass ich - ebensowenig wie die weiteren Mitglieder des
Senats - bis zum Zeitpunkt des Anrufs von Dr. Croissant

von kxeiner Seite einen Hinweis erhalten hatte, der aktuellen
Anlass gegeben hédtte, fiir das Leben des Untersuchungsge-
fangenen besorgt zu sein. Ferner, das Dr. Croissants Anruf
der Besuchsvermittlung gedient haf&v und schon desﬁ@hb
keinen Anlass geben konntc/dcr Auskunfi aus Wittlich zu

miBtrauen.
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2.

-

Ich habe nach Riickkehr in meine Amtstdtigkeit in der
Zeit vom 6. bis 8., 11. 1974 (Freitag) keine Schriftsidtze
zur Kenntnis bekommen, die aktuelle Besorgnis um das

Leben Meins' hdtte begrunden konnen.

Dasgich der von Dr. Croissant am Telefon gégebenen Darstellur
skeptisch gegeniiber stand, trifft zu,-Die Griinde sind bereit
dargelegt. Es sollte hierbei nicht iibersehen wérden, dass

Dr. Croissant im Rahmen der Hungerstreikaktionen besondere

Aktivitidten entwickelt hét.

Die Darstellung, ich hdtte meine "Samstagsruhe" fir wich-

tiger gehalten, als die Sorge filir den Untersuchungsgefangener

weise ich erneut zurlick. Wdre és so gewesen, so wdre nichts
einfacher gewesen als auf die von der Polizei libermittelte

Bitte, Dr. Croissant zurlickzurufen, nicht zu reagieren.

Ich habe jedoch zundchst Dr. Croissant, dann die Vollzugs-

anstalt Wittlich und schliefllich nochmals Dr. Croissant ange-

rufen, Die Behauptung, die% "Samstagsruhe" sei flr mich

vorrangig gewesen/ist daher ungerechtfertigt.

Ich trage keine Verantwodtung filir den Tod Meinsd(Rass es i.i.
bei den etwa 2 1/2 bis 3 Stundenkor dem Tode Meins' ge-
fiihrten Telefongesprdch zu spdt fir wir&same Hilfe war,

liegt auf der Hand.)

Die Auffassung, ich verhindere die Untersuchung durch
"neutrale Arzte" ist falsch. Die Untersuchung der Gefangencn
durch "neutrale (= externe)fizte ist von mir seit lingercm

ins Auge gefasst., Ich habe Herrn Dr. Rauschke im Anschluss
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an sein erstes Auftreten in der Hauptverhandlung gebeten,
dem Senat Vorschlige fiir eine &drztliche Fachkommission
zur Untersuchung der Angeklagten zu machen. Es isg mit
ihm abgesprochen, dass er diese Vorschlédge bei der ndchsten

Anhprung bekannt gibt. Ich habe ferner vorgestern mit Herrn

Ministerialdirigenten Dr. Reuschenbach beim Justizministerium

Stuttsart besprochen und angeregt eine solche Untersuchung
unabhingig von der gerichtlich zu klarenden Frage der Ver-

handlungsfdhigkeit als Vollzugsangelegenheit durchzufiihren.

Die von mir gedusserten Sicherheitsbedenken (im Zusammenhang
mit sogenannten Arzten des Vertrauens®) sind grundsidtzlicher

Natur entsprechend der Regelung in der UVollzO.

)
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	(31.7.1975 - S. 1817-1821) - Dienstliche Äußerung zum Ablehnungsgesuch vom 18.-19.6.1975, Prinzing.pdf
	(31.7.1975 - S. 1814-1816) - Stellungnahme zum Ablehnungsgesuch, Prinzing.pdf

